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Nach dem Ende der germanischen Völkerwanderung und der Landnahme 
der Langobarden in Oberitalien begann auch dieser germanische Stamm, seine 
bisher nur mündlich tradierten Gesetze schriftlich niederzulegen. Die im 
ganzen lateinisch geschriebenen Leges-Sammlungen enthalten einzelne volks­
sprachige Wörter, die zu den ältesten Zeugnissen des Germanischen zählen. 
Eine der vorrangigen Aufgaben der Forschung auf diesem Feld ist die Klärung 
der Überlieferung. Einige neugefundene oder bisher übersehene Handschriften 
können hier mitgeteilt werden.

Seit der Edition der Langobardenrechte durch F. Bluhme1 in den Monu­
menta Germaniae Historica hat die Forschung die Frage nach dem tatsächlichen 
Umfang der handschriftlichen Überlieferung etwas vernachlässigt. Die von der 
MGH-Edition ausgehende Suggestion einer abgeschlossenen Quellenlage 
bestimmte die Forschungen zu den Langobardenrechten bis in die Gegenwart.
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In seiner Untersuchung des germanischen Wortgutes legte F. van der Rhee 
im Jahre 1970 die handschriftliche Überlieferung auf die von F. Bluhme gezähl­
ten 12 Handschriften noch einmal fest: „... Von den Leges Langobardorum sind 
11 Handschriften erhalten; eine 12. Handschrift, die verloren gegangen ist, ist 
abgedruckt in Joh. Herold Basiliensis ,Originum ac Germanicarum antiquita­
tum libri’...”2. Mit der Entdeckung einer bislang unbekannten Überlieferung 
aus dem 9. Jahrhundert3 wurde überraschend deutlich, daß die Überlieferung 
der Leges Langobardorum tatsächlich noch nicht voll erfaßt ist.

Nachforschungen in dieser Richtung haben mittlerweile neun Textzeugen 
ans Licht gebracht, die den von F. Bluhme vermerkten 12 Handschriften nun­
mehr hinzuzuzählen sind:

Assisi, Archivio della Cattedrale, Fragmente fasc. I, n. 3. 64


